
 
 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

  
 

Fragebogen zur Teilrevision der Signalisationsverordnung  
 
Vereinfachung der Einführung von Tempo-30-Zonen und Carpooling 
 
 
Stellungnahme eingereicht durch: FSU 

 
 

 Kanton  Verband  Organisation  Übrige 

Absender:  
Fachverband Schweizer Raumplanerinnen und Raumplaner 
(FSU) 
Alexanderstrasse 38 
7000 Chur 

 
Wichtig: 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 25. Februar 2022 an 
folgende E-Mail-Adresse: signalisationsverordnung@astra.admin.ch 

 
Entwurf der Signalisationsverordnung (E-SSV) 
 

1. Verzicht auf qualifizierte Gründe zur Anordnung von Tempo-30-Zonen 

 
Sind Sie einverstanden, dass die Anordnung von Tempo-30-Zonen auf siedlungsorien-
tierten Strassen den allgemeinen Regeln für Verkehrsanordnungen und Verkehrsbe-
schränkungen unterstellt wird (Art. 108 Abs. 4bis E-SSV)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 
 

 Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Die Raumentwicklung nach innen, die nach 
RPG zu verfolgen ist, ist eine Herausforde-
rung. Verkehrsberuhigte Strassen sind eine 
wirksame Massnahme, die eine Raumentwick-
lung nach innen unterstützt. Lärmschutz, ver-
besserte Sicherheit, attraktivere Bedingungen 
für den Fuss- und Veloverkehr und vielfältigere 
Nutzungsmöglichkeiten von Erdgeschossen 
sowie vereinfachte Bedingungen für die Er-
schliessung einzelner Areale sind wesentliche 
Vorteile, die mit angepassten Geschwindigkei-
ten erreicht werden können. Wir begrüssen es, 
dass diese neue Regelung nicht nur für 
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Tempo-30-Zonen, sondern auch für Begeg-
nungszonen gelten soll. 

 

2. Verzicht auf die Erstellung eines Gutachtens bei Anordnung von Tempo-30-Zonen 

 Sind Sie einverstanden, dass zur Anordnung von Tempo-30-Zonen auf siedlungsorientier-
ten Strassen neu kein Gutachten mehr nötig ist (Art. 108 Abs. 4bis E-SSV)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 
 

 Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Wir unterstützen die Vereinfachung. Die An-
ordnung verkehrsrechtlicher Massnahmen 
nach Art. 4, die Gestaltung des Strassenrau-
mes nach Art. 5 und die Kontrolle der Wirk-
samkeit nach Art.6 der T-30-Verordnung blei-
ben bestehen, womit die Wirksamkeit der 
Massnahme kontrolliert und gewährleistet 
bleibt. Wir begrüssen es, dass diese neue Re-
gelung nicht nur für Tempo-30-Zonen, sondern 
auch für Begegnungszonen gelten soll. 

 

 

3. Einführung einer Signalisation für Mitfahrgemeinschaften (Carpooling) im Fahrver-
kehr 

 Sind Sie einverstanden, dass für die Privilegierung von Mitfahrgemeinschaften ein Symbol 
eingeführt wird (       ), das auf einer Zusatztafel dem allgemeinen Fahrverbot, dem Fahr-
verbot für Motorwagen und dem Signal «Busfahrbahn» beigefügt werden kann, um Fahr-
zeuge mit einer Mehrfachbesatzung von der Beschränkung ausnehmen 
(Art. 65 Abs. 15 E-SSV)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 
 

 Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Die Erhöhung der Effizienz des Verkehrssys-
tems unterstützt die Raumentwicklung nach in-
nen. Wir unterstützen diese Massnahme. 

 

 

4. Einführung einer Signalisation für Mitfahrgemeinschaften (Carpooling) im ruhenden 
Verkehr 

 Sind Sie einverstanden, dass das Symbol «Mitfahrgemeinschaft» im ruhenden Verkehr 
nur das Parkieren von Fahrzeugen erlaubt, die sowohl beim Zufahren als auch beim Weg-
fahren mindestens mit einer der Zahl auf dem Symbol entsprechenden Anzahl an Perso-
nen besetzt sind (Art. 65 Abs. 16 E-SSV)? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 
 

 Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Die Erhöhung der Effizienz des Verkehrssys-
tems unterstützt die Raumentwicklung nach in-
nen. Wir unterstützen diese Massnahme. 

 

 


